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Abkürzungsverzeichnis 
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BGF  Bruttogebäudefläche 

BISKO   Bilanzierungs-Systematik Kommunal 

BMDV  Bundesministerium für Digitales und Verkehr 

CO2e  CO2-Äquivalente, Synonym für Treibhausgasemissionen 

EEG  Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EWKG   Energiewende- und Klimaschutzgesetz, Schleswig-Holstein 

FIZ  Fremdeninformationszentrum 

GEG   Gebäudeenergiegesetz 

GGS  Grund- und Gemeinschaftsschule 

GHD  Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 

GIS  Geographisches Informationssystem 

GWh  Gigawattstunde 

ifeu  Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg 

IKK  Integriertes Klimaschutzkonzept 

KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau 

KSG  Bundes-Klimaschutzgesetz 

kWh  Kilowattstunde 

MWh  Megawattstunde  

NGF  Nettogebäudefläche 

NKI   Nationale Klimaschutzinitiative 

ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr 

PV  Photovoltaik 

RuDi  Rufbus Dithmarschen 

SVG  Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft 

THG  Treibhausgase 

WKA  Windkraftanlage 

ZOB  Zentraler Omnibusbahnhof 
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1 Ausgangsanalyse Ortskern Tellingstedt 
Dieses Kapitel beschreibt relevante Aspekte der Ausgangssituation des Quartiers der energetischen 

Stadtsanierung im Ortskern der Gemeinde Tellingstedt. Die in diesem Kapitel aufgeführten Ausgangs- 

und Rahmenbedingungen werden im weiteren Verlauf in der Potenzialanalyse (Kapitel 3) wieder aufge-

griffen. Abbildung 1 zeigt das Bearbeitungsgebiet des energetischen Quartierskonzepts im Ortskern der 

Gemeinde Tellingstedt in der Übersicht. Das Quartier umfasst eine Fläche von ungefähr 300 Hektar. 

 

Abbildung 1: Grenzen des Quartiers der energetischen Stadtsanierung im Ortskern der Gemeinde Tellingstedt 
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1.1 Bebauungsstruktur, Nutzungen, Denkmalschutz und ortsbildprägende 

Gebäude 

Bebauungsstruktur und Gebäude- und Flächennutzungen 

Das Quartier der energetischen Stadtsanierung umfasst einen Großteil des Ortskerns der Gemeinde 

Tellingstedt. Dieses ist überwiegend durch Bestandsgebäude verschiedener Baujahre geprägt. Das im 

Südwesten angrenzende Neubaugebiet mit mehr als 100 Wohneinheiten wurde bewusst von der Be-

arbeitung ausgeschlossen und liegt damit außerhalb der Quartiersgrenzen. 

Im Quartier liegen rund 1.000 Wohngebäude. Damit wird der überwiegende Teil der Gebäude zu Wohn-

zwecken genutzt. Rund 84 % der Wohngebäude sind Einfamilienhäuser, 11,6 % Doppelhäuser und 

4,3 % sind Mehrfamilienhäuser mit mindestens 3 Wohneinheiten.1 Der weit überwiegende Anteil der 

Wohngebäude wurde vor 1996 erbaut und ist damit aus Klimaschutzperspektive optimierungsbedürftig 

(siehe auch Tabelle 1). Ein Großteil der Gebäude stammt aus Baujahren vor 1977 und wurde damit vor 

Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet. Diese Gebäude bergen, insbesondere wenn 

sie noch nie energetisch saniert wurden, große Energieeffizienzpotenziale, die durch eine Optimierung 

der Gebäudetechnik und energetische Sanierungsmaßnahmen gehoben werden können (siehe Kapitel 

3.1). Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der Baualtersklassen des Wohngebäudebestands in Tellingstedt. 

Abbildung 2 zeigt für die Gemeinde Tellingstedt typische Wohngebäude. 

Tabelle 1: Baualtersklassen der Wohngebäude in Tellingstedt2 

Baujahr 
Anteil am Gebäudebestand 
(Wohnen) 

vor 1919 ~15,5 % 
1919 bis 1949 ~9,5 % 
1950 bis 1959 ~7,5 % 
1960 bis 1969 ~17,0 % 
1970 bis 1979 ~18,5 % 
1980 bis 1989 ~5,0 % 
1990 bis 1999 ~18,0 % 
seit 20003 ~9,0 % 

 

 

Insbesondere entlang von Hauptstraße und Hamburger Straße finden sich im Ortskern auch Gewerbe-

nutzungen und öffentliche Liegenschaften in einer Mischung mit Wohnnutzungen. Die Bebauung im 

 
1 Statistikamt Nord: Regionaldaten für Tellingstedt 
2 Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 2022. Zensus Datenbank. 
3 Stand: 2020 

Abbildung 2: Typische Wohngebäude unterschiedlicher Baujahre in der Gemeinde Tellingstedt 

https://region.statistik-nord.de/detail/11111111111111/1/0/454/#meine_region_subsection12_1101
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Ortskern ist vergleichsweise dicht, heterogen und kleinteilig. Weitere Gewerbenutzungen finden sich in 

Randlagen des Gemeindegebiets (siehe Abbildung 3)4.  

 

Abbildung 3: Nutzungen der Gebäude im Ortskern Tellingstedt 

 
4 Die Daten dieser und folgender Abbildungen entstammen teilweise landesweiten ALKIS Daten und sind nicht 
immer präzise und nicht immer aktuell. Einzelne Abweichungen haben jedoch keine relevanten Auswirkungen 
auf die Ergebnisse und Aussagen in diesem Bericht. 
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Abbildung 4: Baualter der Gebäude im Ortskern Tellingstedt 

Denkmalgeschützte und ortsbildprägende Gebäude 

Im Gemeindegebiet existieren zahlreiche Gebäude, die vor 1919 erbaut wurden. Insbesondere im Orts-

kern findet sich eine historische Bausubstanz, die den Charakter und das Ortsbild entlang von Haupt-, 

Norder- und Töpferstraße prägt. Das Ensemble der Kirche St. Martin steht unter Denkmalschutz. Auch 

bei der umgebenden Außenfläche der Kirche handelt es sich um ein Gründenkmal. Darüber hinaus 

finden sich auch in weiteren Bereichen des Gemeindegebiets ortsbildprägende Gebäude (siehe 
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Abbildung 5). Bei Maßnahmen an und im Umfeld von geschützten Denkmalen sind die Auflagen des 

Denkmalschutzes zu berücksichtigen und eine frühzeitige Kontaktaufnahme und Abstimmung mit der 

Denkmalschutzbehörde des Kreises ist notwendig, um eine denkmalgerechte Sanierung zu erreichen. 

Auch bei ortsbildprägenden Gebäuden, die nicht denkmalgeschützt sind, aber dennoch eine besondere 

Bedeutung für Charakter und Ortsbild der Gemeinde haben, ist das Erscheinungsbild der Gebäude bei 

der Entwicklung von energetischen Sanierungsmaßnahmen möglichst zu berücksichtigen. 

 

Abbildung 5: Ortsbildprägende Gebäude in der Gemeinde Tellingstedt 

Kommunale Liegenschaften 

Im Quartier befinden sich mehrere Gebäude im Besitz der Gemeinde Tellingstedt: 

- Markthalle (Mühlenberg 36) 

- Klärwerk (Grashofweg 82) 

- Feuerwehrgerätehaus (Am Markt 16) 

- Schwimmbad (Teichstraße) 

- Fremdeninformationszentrum (FIZ) und Umkleidegebäude Sportplatz (Bahnhofstraße 34)  

- Altes Ärztehaus (Hauptstraße 25; Verkauf geplant) 

Darüber hinaus plant die Gemeinde diese Neubauten im Quartier: 

- Kindertagesstätte (Teichstraße) 

- Feuerwehrgerätehaus  

- Schwimmbad mit Multifunktionsgebäude (Teichstraße) 

Im Besitz des Amts Eider befinden sich diese Gebäude im Quartier: 

- Grund- und Gesamtschule inkl. Sporthalle (Schulweg 1-4) 

- Amtsverwaltung Außenstelle Tellingstedt (Teichstraße 1) 

1.2 Konzepte, Rahmenbedingungen, Vorarbeiten der Gemeinde 

Klimaschutzkonzept des Kreises Dithmarschen 

Der Kreis Dithmarschen hat im Jahr 2022 sein Klimaschutzkonzept fortgeschrieben. Damit existiert eine 

überarbeitete strategische Grundlage für den Klimaschutz auf Kreisebene. Der Kreis stellt mit seinem 

Fachpersonal für den kommunalen Klimaschutz einen Kooperationspartner für die Gemeinde 

Tellingstedt dar. Dieser bietet Unterstützungsangebote, welche auch von der Gemeinde Tellingstedt für 

die Umsetzung in der Gemeinde genutzt werden können. Dies sind insbesondere: 

¶  Der Kreis Dithmarschen unterstützt Kitas und Schulen darin, eigene 

Klimaschutzmaßnahmen und -projekte zu entwickeln und umzusetzen. Gemeinsam mit Kindern 

und Jugendlichen werden Projekttage, Workshops, Unterrichtseinheiten und Energieteams zum 

Thema gestaltet, die darauf abzielen, Strom, Wasser und Wärme in der Bildungseinrichtung einzu-
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sparen. Erreichte Energiekosteneinsparungen werden anteilig an die beteiligten Schulen und Kitas 

ausgezahlt. Die Finanzierung des Projekts erfolgt 2021 bis 2023 durch EU-Mittel; Eine weiter-

gehende Finanzierung ist noch nicht gesichert. Wird das Projekt seitens des Kreises über das Jahr 

2023 hinaus fortgeführt, kann im Rahmen des Sanierungsmanagements eine Umsetzung in der 

GGS Tellingstedt und in den Kindertagesstätten der Gemeinde geprüft und entwickelt werden. 

¶ Entwicklung eines Solarpotenzialkatasters: Der Kreis entwickelt im Sommer/Herbst 2023 ein 

kreisweites Solarpotenzialkataster. Dieses wird für alle Dachflächen die Potenziale für Photovoltaik, 

Solarthermie und Dachbegrünung bewerten und darstellen. Die Fertigstellung und Veröffentlichung 

ist für Herbst/Winter 2023 geplant. Die enthaltenen Informationen werden auch für die Umsetzung 

des energetischen Quartierskonzepts für den Ortskern Tellingstedt genutzt. 

¶ Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein: Der Kreis pflegt bereits seit 

einigen Jahren eine Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. In Koopera-

tion werden u. a. Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote umgesetzt. Im Rahmen der 

Umsetzung des energetischen Quartierskonzepts kann eine Zusammenarbeit mit Kreisverwaltung 

und der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein geprüft und ggf. ein gemeinsames Informations-/ 

Beratungsangebot vor Ort realisiert werden. 

¶ Etablierung eines kreisweiten E-Carsharing-Systems: Das IKK des Kreises sieht für 2024 die 

ersten Arbeitsschritte für die Etablierung eines kreisweiten E-Carsharing-Systems vor. Auch die 

Gemeinde Tellingstedt hat Interesse an einem eigenen Carsharing-Angebot für ihre Bürger:innen 

(siehe auch Kapitel 3.8 und Maßnahme M.1). Hier kann durch das Sanierungsmanagement 

zukünftig eine mögliche gemeinsame Realisierung geprüft werden. 

Gründung Amtswerke 

Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung wird auf der Ebene des Amtes KLG Eider die Gründung von 

Amtswerken diskutiert und entwickelt. Amtswerke stellen einen wichtigen Umsetzungspartner für das 

energetische Quartierskonzept und die kommunale Wärmeplanung auf Amtsebene dar (s. u.). Am 

04.09.2023 hat der Hauptausschuss des Amtes KLG Eider die Beauftragung einer Beratungsdienst-

leistung beschlossen, um u. a. Betreiber- und Finanzierungsmodelle fachlich prüfen und bewerten zu 

lassen. Ausgehend von den Ergebnissen werden weitere Schritte und Entscheidungen zur Gründung 

von Amtswerken auf Amtsebene getroffen werden. 

Beschluss zur kommunalen Wärmeplanung auf Amtsebene 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tellingstedt hat am 09.06.2023 beschlossen, sich an einem 

gemeinsamen Vorgehen aller Gemeinden auf Amtsebene zu beteiligen, um eine kommunale Wärme-

planung zu erstellen. Hierzu soll die Förderung der Nationalen Klimaschutzinitiative in Anspruch ge-

nommen werden. Das Amt KLG Eider übernimmt die Organisation und Koordination einer abge-

stimmten kommunalen Wärmeplanung der Gemeinden auf Amtsebene. Für die Gemeinde Tellingstedt 

ist es sinnvoll, im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung insbesondere die Ortsteile zu bearbeiten, 

die nicht Teil des energetischen Quartierskonzepts sind. 

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge 

Tellingstedt wurde im Jahr 2017 in das Bundesprogramm des Städtebauförderungsprogramms 

 aufgenommen und hat in der Folge im Ortskern ein Sanierungsgebiet 

ausgewiesen (siehe Abbildung 6). Das Quartier umfasst ein 45 Hektar großes Teilgebiet des Bearbei-

tungsgebiets der energetischen Stadtsanierung. Die Vorbereitenden Untersuchungen (VU) und die 

hierauf aufbauende Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (IEK) wurden 

im Sommer 2021 abgeschlossen. 
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Das energetische Quartierskonzept für den Ortskern 

der Gemeinde Tellingstedt greift relevante Vor-

arbeiten der Städtebauförderung auf. Dies sind ins-

besondere: 

¶ Die Ergebnisse der Befragung der Gebäude-

eigentümer:innen zum energetischen Zustand 

ihrer Gebäude.  

¶ Diese werden in der Beschreibung der Poten-

ziale und Handlungsansätze berücksichtigt. 

(siehe Kapitel 3.1)  

¶ Die Analyseergebnisse für die Bereiche Gebäu-

detypologie, vorliegender Denkmalschutz, Ge-

bäudenutzungen und die Eigentumsverhält-

nisse.  

¶ Die zur Umsetzung vorgesehenen Maßnahmen 

des Entwicklungskonzepts. Für diese werden 

Ansätze für eine energieeffiziente und klima-

freundliche Energieversorgung entwickelt. 

Schwerpunkte bilden hier die drei Neubauvor-

haben: Kindertagesstätte, Feuerwehrgerätehaus 

und Schwimmbad mit Multifunktionsgebäude 

(siehe auch Maßnahme E.8). 

Vorhaben der Bauleitplanung/Neubauquartiere 

Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung befinden sich in der Gemeinde zwei Bauleitpläne im Prozess der 

Erstellung. Diese werden für den Neubau des Ärztezentrums und den Neubau des Versorgungs-/Einzel-

handelsstandorts im Zentrum der Gemeinde entwickelt. Darüber hinaus ist perspektivisch die Aus-

weisung eines neuen Wohngebiets angedacht. Welche Potenziale für die Realisierung einer klima-

freundlichen Energieversorgung im Rahmen der Bauleitplanung existieren, skizziert Kapitel 3.6. 

1.3 Eigentümerstruktur und Akteure 

Eigentümerstruktur im Quartier 

Bei den Wohngebäuden im Quartier handelt es sich zu großen Teilen um selbstgenutztes Eigentum. 

Ungefähr 70 % der Häuser und Wohnungen werden von dem/der Eigentümer:in selbst bewohnt, ca. 

30 % werden an Dritte vermietet.5 28 Gebäude befinden sich im Besitz von Wohnungsunternehmen. 

Im Quartier der energetischen Stadtsanierung liegen auch mehrere eigene Liegenschaften der 

Gemeinde und des Amts Eider (siehe Kapitel 1.1). Darüber hinaus finden sich Gewerbebauten, die sich 

teilweise im Besitz von Einzelhandelsketten (Nahversorgung) und teilweise im Einzeleigentum von Unter-

nehmen bzw. Unternehmer:innen befinden. 

Die meisten Flurstücke befinden sich in Privatbesitz, während die Straßen in öffentlicher Hand liegen. 

Wichtige Erschließungsstraßen, die als Kreisstraßen gelten, fallen nicht in den Gestaltungsbereich der 

Kommune. Weitere Flächeneigentümer:innen sind die Kirchengemeinde im Bereich der Kirche, des 

Friedhofs und des Gemeindehauses sowie das Amt im Rahmen des Schulgeländes.  

 
5 Schätzung der Mitglieder der Lenkungsgruppe 

Abbildung 6: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets der 
Städtebauförderung im Ortskern der Gemeinde Tellingstedt 
(Quelle: Vorbereitende Untersuchungen mit integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzept Gemeinde Tellingstedt)  
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Insgesamt ist die Eigentümerstruktur im Quartier damit sehr kleinteilig. Dies stellt eine zentrale Heraus-

forderung für die energetische Quartierssanierung dar und muss bei der Entwicklung von Maßnahmen 

zur Ansprache und Aktivierung von Eigentümer:innen berücksichtigt werden. 

Weitere Schlüsselakteure im Quartier 

¶ Amt Eider (Eigentümer der Grund- und Gesamtschule), 

¶ Amtswerke Amt Eider (amtseigener Energieversorger; in Gründung; finale Entscheidungen auf 

Amtsebene ausstehend), 

¶ Investor des Nahversorgungszentrums (Neubau geplant in 2024), 

¶ Haus am Mühlenteich GmbH (Eigentümer und Betreiber des Seniorenwohnzentrums), 

¶ Kirchengemeinde Tellingstedt und Kirchenkreis Dithmarschen, 

¶ Zukünftiges Quartiersmanagement der Städtebauförderung,  

¶ Lohnbetrieb Carstens (lokaler Unternehmer, möglicher Umsetzungspartner). 

1.4 Energieerzeugung und -versorgung 

Solarenergieerzeugung auf Dachflächen 

Im Quartier haben viele Eigentümer:innen privater Wohn- und Gewerbebauten bereits PV- und Solar-

thermieanlagen auf ihren Dachflächen installiert (siehe Abbildung 7). Laut Daten des Netzbetreibers 

existieren in der Gemeinde Tellingstedt 211 Anlagen, die Strom in das öffentliche Stromnetz einspeisen 

(siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: Einspeisedaten des Netzbetreibers (Quelle: SH Netz) 

Einspeisung 
Anzahl 

Anlagen 

2021 2022 
[-] Menge 
Einspeisung 
inkl. Rück-
lieferung (kWh) 

Einspeisung 
Arbeit 
gesamt 
(kWh) 

Einspeisung 
Menge fiktive 
Rücklieferung 
Eigenverbrauch 
(kWh) 

[-] Menge 
Einspeisung 
inkl. 
Rücklieferung 
(kWh) 

Einspeisung 
Arbeit 
gesamt 
(kWh) 

Einspeisung 
Menge fiktive 
Rücklieferung 
Eigenverbrauch 
(kWh) 

EEG § 11 PV & 
MPM 
Solar/Gebäude 

16 -932.149 -932.149   -860.985 -860.985   

EEG § 11 PV 195 -1.979.169 -2.082.637 103.468 -2.081.520 -2.174.284 92.764 

Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) 

10 -73.354 -121.393   -6.304 -50.010   
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Abbildung 7: Installierte PV- und Solarthermieanlagen im Ortskern Tellingstedt (Ist-Stand im Sommer 2023) 

Solarenergieerzeugung auf Freiflächen 

Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung befindet sich die Gemeinde in Gesprächen mit zwei Investoren, 

die im Außenbereich der Gemeinde die Realisierung von zwei PV-Freiflächenanlagen anstreben. Die 

Prozesse und Entscheidungen zur Umsetzung der Projekte fallen unabhängig von der Umsetzung des 

energetischen Quartierskonzepts. 
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¶ Solarpark östlich und westlich der Hamburger Straße: 

o Potenzialfläche: ca. 36 Hektar 

o Leistung: 36 MWp 

o Erzeugung: ca. 36.000 MWh/Jahr 

¶ Solarpark im Ortsteil Rederstall: 

o Potenzialfläche: ca. 45 Hektar 

o Leistung: 45 MWp 

o Erzeugung: ca. 46.800 MWh/Jahr 

Windparks  

Im Gebiet der Gemeinde befinden sich vier Windkraftanlagen. Diese sind Teil des Bürgerwindparks Amt 

Eider (Teilgebiet Tellingstedt/Süderdorf). Die Windkraftanlagen im Gemeindegebiet haben insgesamt 

eine Nennleistung von 14,4 MW und wurden überwiegend im Jahr 2014 in Betrieb genommen.6 

Wärmeerzeugung und -versorgung 

Auf Grundlage von anonymisierten Schornsteinfegerdaten wurden die Heizungsanlagen sowohl nach 

Energieträgern als auch nach Anlagenalter analysiert (siehe Abbildung 8). Hierfür wurden nur die Haupt-

kessel berücksichtigt und nicht zusätzliche Einzelraum-Heizungen und offene Kamine bzw. Kaminöfen. 

Die Heizungsanlagen teilen sich in Bezug auf die fossilen Energieträger in erster Linie zu einem Drittel 

auf Heizöl und zu zwei Dritteln auf Erdgas auf. Gering fällt der Anteil der feststoffbetriebenen Heizungen 

aus. Auch der Anteil flüssiggasbetriebener Anlagen ist zu vernachlässigen.  

 

 

Abbildung 8: Heizungsanlagen ï Anteile und Anzahl der Hauptkessel nach fossilen Energieträgern (Quelle: OCF Consulting auf Basis 
von Schornsteinfegerdaten) 

Bei der Verteilung der Heizungsanlagen in Bezug auf ihr Alter (siehe Abbildung 9) ist der Gesichtspunkt 

am wichtigsten, wann diese voraussichtlich ausgetauscht werden müssen. Denn dadurch wird die Be-

reitschaft der Hauseigentümer mitbestimmt, die Kosten für die Umrüstung auf erneuerbare Energien 

oder den Anschluss an ein Wärmenetz aufzubringen. 

 
6 Datenquelle: Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein 
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Eine gesetzliche Austauschpflicht ist gemäß Gebäudeenergiegesetz 2020 normalerweise nach 30 

Jahren gegeben. Ein für diese Notwendigkeit relativ hoher Anteil von 11% der Heizungsanlagen fällt 

unter diese Regelung und ein Austausch ist damit kurzfristig erforderlich.  

 

Abbildung 9: Heizungsanlagen ï Anteile und Anzahl der Hauptkessel nach Alter (Quelle: OCF Consulting auf Basis von 
Schornsteinfegerdaten) 

Die restliche Altersverteilung drittelt sich relativ gleichmäßig auf Zehnjahres-Altersgruppen auf. Hier ist 

vor allem die Altersgruppe der Heizungsanlagen interessant, die zwischen 20 und 29 Jahren alt sind 

(28 %). Denn hier ist ein Austausch in den kommenden 5 bis 10 Jahren zu erwarten. Damit kann in den 

kommenden Jahren Einfluss auf eine Umrüstung auf erneuerbare Energieträger genommen werden und 

der Austausch fällt damit auch in einen zeitlichen Planungshorizont für den Anschluss an ein etwaiges 

Wärmenetz. 

1.5 Sanierungszustand und Energieeffizienz 

Sanierungszustand 

Im Rahmen der Konzepterstellung wurde eine Begehung des gesamten Quartiers durchgeführt. Hierbei 

wurde der Sanierungszustand aller Gebäude durch eine augenscheinliche Betrachtung von außen 

(Fassade, Fenster, Dach, Solarenergienutzung) abgeschätzt und erfasst. Der Sanierungszustand wird 

sobald eine oder 

mehrere Sanierungsmaßnahmen wie Dach gedämmt und/oder Fenster getauscht ist)

die Fassade gedämmt is  (siehe Abbildung 11) Die erhobenen Daten wurden u. a. 

dazu genutzt, um die Wärmebedarfe zur Berechnung der Wärmedichte (siehe Abbildung 12) abzu-

schätzen. Darüber hinaus wurden im Zuge der Begehung auch gute Beispiele umgesetzter Sanierungs-

maßnahmen im Gebäudebestand identifiziert. (siehe Abbildung 10) Diese können im Rahmen der 

Umsetzung durch das Sanierungsmanagement dazu genutzt werden, um private Eigentümer:innen zur 

energetischen Gebäudesanierung zu aktivieren. Wie diese guten Beispiele umgesetzter Maßnahmen 

als Vorbilder zukünftig genutzt und eingebunden werde können, beschreibt Maßnahme E.2. 
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Ergebnisse der Eigentümerbefragung im Rahmen der Städtebauförderung 

kennt-

nisse zum energetischen Sanierungspotenzial in Tellingstedt ermittelt. Die Untersuchung umfasste 354 

Fragebögen mit einer Rücklaufquote von etwa 32 %. Die Ergebnisse zeigen, dass etwa 30 % der Ge-

bäude im Untersuchungsgebiet der Städtebauförderung vor 1918 erbaut wurden und knapp 70 % 

Einfamilienhäuser, Reihen- oder Doppelhäuser sind. Rund 75 % nutzen Erdgas oder Heizöl als Energie-

träger, während knapp 50 % der Heizkessel 15 Jahre oder älter sind. 

Etwa 50 % der Eigentümer:innen sehen einen Sanierungsbedarf, der kleinere Maßnahmen erfordert, 

und bei knapp 20 % besteht ein dringend notwendiger Sanierungsbedarf. Die bevorzugten Maßnahmen 

zur Sanierung sind energetische Verbesserungen wie die Erneuerung der Heizungsanlage, die Ver-

besserung der Wärmedämmung und der Austausch von Fenstern. 

Rund 30 % der Gebäude wurden bereits umfassend saniert, wobei nicht zwischen energetischen und 

anderen Maßnahmen unterschieden wurde. Als Gründe für die Nichtdurchführung von Sanierungs-

maßnahmen wurden kein Bedarf, begrenzte Finanzmittel und das hohe Alter der Bewohner:innen 

genannt. 

Insgesamt zeigt die Befragung ein großes Potenzial für energetische Sanierungen, und die Erkenntnisse 

und Bereitschaft zu solchen Maßnahmen sollten genutzt werden. Individuelle Gründe, warum nicht 

saniert wird, erfordern eine maßgeschneiderte Informationsvermittlung über Fördermöglichkeiten und 

gute Beispiele, um diese Potenziale zu erschließen. 

Die Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarfe wurden im IEK auf Grundlage einer äußeren 

Inaugenscheinnahme beurteilt. Zusätzlich wurden Ergebnisse der Eigentümerbefragung herangezogen. 

Als Ergebnis wird für das Untersuchungsgebiet ein in weiten Teilen mittlerer Modernisierungs- und 

Instandsetzungsbedarf festgestellt. Der analysierte Bedarf wird als eine Grundlage für die vertiefende 

Analyse im Rahmen der Entwicklung des energetischen Quartierskonzepts herangezogen. Die Erkennt-

nisse sind hierbei bestätigt sowie differenziert und spezifiziert worden. 

Es gibt ungenutzte und brachliegende Flächen, die als potenzielle Standorte für zukünftige Infrastruktur 

zur Energie- und Wärmeversorgung in Betracht gezogen werden können, vor allem im zentrumsnahen 

Bereich. Bei der Planung sollte auch die Klimaanpassung berücksichtigt werden, indem Begrünungs- 

und Versickerungslösungen mit einbezogen werden. 

 

Abbildung 10: Vorbilder der energetischen Gebäudesanierung im Quartier 
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Abbildung 11: Sanierungszustand der Gebäude im Ortskern Tellingstedt 

Wärmedichte  

Abbildung 12 zeigt die Wärmedichte des Quartiers. Diese wurde auf der Grundlage der Wärmebedarfe 

der Gebäude erstellt. Für die spezifischen Wärmebedarfe wurde die Gebäudenutzung, Gebäudeflächen 

und Anzahl der Stockwerke sowie der Sanierungszustand (erfasst im Rahmen einer Begehung des 

gesamten Gebiets  siehe oben) berücksichtigt. Die Wärmebedarfe der einzelnen Gebäude wurden 

geb-

nis stellt die untenstehende Karte in dar. 
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Abbildung 12: Wärmedichte (Hektardarstellung) des Ortskerns der Gemeinde Tellingstedt 

Insgesamt ist die Wärmedichte der Gemeinde Tellingstedt als gering bis mittel einzuschätzen. Ein Groß-

teil des Gemeindegebiets weist eine Wärmedichte von <300 MWh/Hektar auf. Dies ist typisch für eine 

kleinere Gemeinde im ländlichen Raum Schleswig-Holsteins mit einem hohen Anteil an Einfamilienhaus-

bebauung. Im Zentrum des Quartiers, angrenzend und südlich der Hauptstraße, finden sich Areale, die 

eine Wärmedichte von mehr als 500 MWh/Hektar aufweisen. Diese höhere Wärmedichte ist hier insbe-

sondere auf einzelne, großflächige Gebäude zurückzuführen, wie Schule, Nahversorgungszentrum oder 
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 (siehe Abbildung 13). Insgesamt herrscht auch im Zentrum 

eine kleinteilige Bebauung unterschiedlicher Baualter und Nutzungen mit einer heterogenen Eigen-

tümerstruktur vor. 

In den Teilräumen der Gemeinde, in denen eine mittlere bis hohe Wärmedichte herrscht, liegen auch 

hohe Energieeffizienzpotenziale; d. h. hier können durch Energieeffizienzmaßnahmen (bspw. durch eine 

effizientere Gebäudetechnik) vergleichsweise hohe Energieeinsparungen erreicht werden. 

 

Abbildung 13: Typische Beispielquartiere mit geringer bzw. mittlerer bis hoher Wärmedichte im Ortskern Tellingstedts 

1.6 Energie- und Treibhausgasbilanz des Quartiers 

Die Energie- und Treibhausgasbilanz zeigt rückblickend die langfristige Entwicklung von Treibhausgas 

(THG)-Emissionen auf. Sie dient dem Klimaschutzmanagement vor allem als Kommunikationsmittel 

gegenüber Politik, Verwaltung und Bürger:innen. Die Bilanz wurde nach dem deutschlandweit aner-

kannten BISKO-Standard auf Basis einer endenergiebasierten Territorialbilanz mit dem Klima-Navi er-

weiter aufgeteilt in die Bereiche Strom und Wärme. Das Klima-Navi ermög-

licht zusätzlich eine Aufteilung der Energie- und THG-

trie/Verar-

bei  

Endenergiebilanz 

Die Datengrundlage für die Erstellung der Energiebilanz bilden die Endenergieverbräuche aus dem 

Klima-Navi für das Jahr 2021 der Gemeinde Tellingstedt. Mit Endenergie wird die Energie bezeichnet, 

die am Ende bei den Verbraucher:innen ankommt. 

Im Jahr 2021 betrug der Endenergieverbrauch der Gemeinde insgesamt rund 48 GWh. Davon entfiel 

mit 27 GWh mehr als die Hälfte auf den Wärmesektor, mit ca. 15 GWh rund ein Drittel auf den Verkehrs-

sektor und mit ca. 6 GWh um die 13 % auf den Stromsektor (siehe Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Endenergiebilanz für das Jahr 2021 in % basierend auf Daten des Klima-Navi (Darstellung: OCF) 

Aufteilung nach Nutzergruppen ς Energiebilanz 

Werden die Daten nach Nutzergruppen aufgeteilt, zeigt sich, dass fast dreiviertel der Endenergie in den 

Bereichen Strom und Wärme von Privathaushalten verbraucht wird, ca. 18 % im GHD-Sektor, 6 % von 

Industrie und verarbeitendem Gewerbe und 4 % von kommunalen Einrichtungen (siehe Abbildung 15). 

Bei der Aufteilung nach Nutzergruppen nach dem Klimanavi wird das Handlungspotential einzelner 

Akteure jedoch nicht ersichtlich. Vergleicht man deshalb den Endenergieverbrauch der kommunalen 

Liegenschaften der Gemeinde mit dem durchschnittlichen Verbrauch eines einzelnen Haushaltes im 

Ort, wird deutlich, dass die Gemeinde einen großen Handlungsspielraum zur Reduktion ihres End-

energieverbrauchs und somit auch ihrer THG-Emissionen hat. Der Verbrauch von Wärme und Strom 

aller kommunalen Einrichtungen liegt bei 1 GWh/a (4 % des gesamten Endenergieverbrauchs). Ein 

Privathaushalt verbraucht hingegen nur 0,02 GWh/a (0,1% des gesamten Endenergieverbrauchs). Bei 

den rund 1020 Privathaushalten der Gemeinde verbrauchen die kommunalen Einrichtungen so viel wie 

rund 58 Privathaushalte.     

 

Abbildung 15: Endenergiebilanz nach Nutzergruppen (Sektoren) ohne Verkehr für das Jahr 2021 in % basierend auf Klima-Navi 
(Darstellung: OCF) 

THG-Emissionen 

Aus den erhobenen Daten der Endenergiebilanz wurden die THG-Emissionen errechnet. Bei der Be-

rechnung der THG-Emissionen werden nicht nur CO2-Emissionen, sondern auch weitere klimaschäd-

liche Gase, wie Methan und Lachgas, berücksichtigt. Gleichbedeutend mit THG-Emissionen wird der 

Begriff CO2-Äquivalente (CO2e) verwendet. Zur Umrechnung von Endenergie in THG-Emissionen 
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werden sogenannte Emissionsfaktoren genutzt. Ein Emissionsfaktor gibt an, wie viel Gramm THG-

Emissionen pro Kilowattstunde (kWh) von einem Energieträger, z. B. beim Verbrennen von Erdgas, 

erzeugt werden. Im Klima-Navi Schleswig-Holstein werden Emissionsfaktoren einbezogen, die vom ifeu 

Institut und aus der Datenbank GEMIS 5.0 stammen. Dies ist für die Bilanzierung nach BISKO-Standard 

eine übliche Vorgehensweise. Für die Gemeinde Tellingstedt wurden im Klima-Navi folgende Emissions-

faktoren verwendet (siehe Tabelle 3): 

Tabelle 3: Emissionsfaktoren Klima-Navi, die für die Bilanzierung der THG-Emissionen in der Gemeinde Tellingstedt verwendet wurden 
(Darstellung: OCF basierend auf Klima-Navi Schleswig-Holstein, Stand 2021) 

Emissionsfaktoren Klima-Navi 

Energieträger in g/kWh Energieträger in g/kWh 
Biomasse 22 Heizöl  318 

Braunkohle 411 Ottokraftstoffe 322 

Diesel 327  Umweltwärme 4387 

Erdgas 247 Solarthermie 25 
Fernwärme 261 Steinkohle  438 

Flüssiggas 276 Strom 438 
 

In der Gemeinde Tellingstedt wurden im Jahr 2021 insgesamt rund 14 Tsd. t THG-Emissionen ausge-

stoßen. Davon fielen 46 % im Wärmesektor, 34 % im Verkehrssektor und 20 % im Stromsektor an 

(siehe Abbildung 16). 

 

Abbildung 16: Anteil der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr an den Gesamt-THG-Emissionen für das Jahr 2021 (Quelle: OCF 
basierend auf dem Klima-Navi) 

Bei rund 2.675 Einwohner:innen in der Gemeinde Tellingstedt im Jahr 2021 betragen die THG-

Emissionen pro Kopf rund 5,3 t THG. Dies liegt zwar unter dem Bundesdurchschnitt von 11 t THG pro 

Kopf, jedoch berücksichtigt der Bundesdurchschnitt auch die THG-Emissionen, die durch den Konsum 

der Bürger:innen entstehen. Diese wurden für die Gemeinde Tellingstedt nicht betrachtet, da der Sektor 

Konsum nach BISKO-Standard nicht berücksichtigt wird und keine belastbaren Daten vorhanden sind. 

Aufteilung nach Nutzergruppen ς THG-Bilanz 

Auch die THG-Bilanz der stationären Energie (Strom und Wärme) der Gemeinde Tellingstedt kann in 

die vier Ver

mu  Abbildung 17). 

 
7 Emissionsfaktor für den bezogenen Strom für eine Wärmepumpe entsprechend des deutschen Strommix. 
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Abbildung 17: THG-Emissionen nach Nutzergruppen ï nur stationäre Energie (ohne Verkehr) in Prozent (Darstellung: OCF) 

Die Verteilung der THG-Emissionen ähnelt der der Endenergie stark. Etwa 71 % der THG-Emissionen 

im Sektor stationäre Energie werden von den Privathaushalten ausgestoßen und etwa 20 % im GHD-

Sektor. Auf die Industrie entfallen nur rund 5 % der THG-Emissionen. Den kleinsten Anteil, von rund 

4 %, tragen kommunale Einrichtungen zu den THG-Emissionen bei. 

1.7 Mobilitätsinfrastruktur und Mobilitätsangebote 

Die Region weist eine gute Anbindung an das überregionale Straßennetz mit Bundes- und Landes-

straßen auf. Der Busbahnhof (ZOB) ist im Osten des Quartiers gelegen und fungiert als Haltepunkt für 

mehrere regionale Buslinien. Mit diesen ist Tellingstedt in Richtung der Mittelstadt Heide und der Mittel-

stadt Rendsburg angebunden. Da in der Gemeinde Tellingstedt verschiedene Buslinien zusammen-

geführt werden, ist die ÖPNV-Anbindung der Gemeinde gut und mit verschiedenen Umstiegsmöglich-

keiten ausgestattet.8 Ergänzend gibt es vereinzelt Verbindungen bis Pahlen und einige Schulbuslinien. 

Der Rufbus Dithmarschen (RuDi) ergänzt das Angebot in den Abend- und Wochenendzeiten. Zur 

Nutzung dieses Angebots ist jeweils eine Anmeldung von mindestens 45 Minuten vor Fahrtantritt not-

wendig. Um E-PKWs zu laden, gibt es öffentliche E-Ladestationen an der Kirche und am ZOB. 

Auf den zentralen Verkehrsachsen durch den Ort dominieren sowohl der ruhende als auch der fahrende 

KFZ-Verkehr. Dies führt teilweise zu Sicherheitseinschränkungen für Fußgänger:innen und Rad-

fahrende. Die Aufenthaltsqualität wird dadurch ebenfalls negativ beeinträchtigt. Der ZOB erfüllt nicht 

vollständig seine Funktion als Ankunftsort. In der vorbereitenden Untersuchung des integrierten städte-

baulichen Entwicklungskonzept wurden zudem Mängel an einigen Haltestellen festgestellt, 

insbesondere in Bezug auf die Barrierefreiheit. Die Verkehrsinfrastruktur ist hauptsächlich auf den 

privaten PKW ausgerichtet. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist noch weiter zu stärken, 

um die Mobilität der Bevölkerung ohne eigenen PKW zu fördern. 

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen der Städtebauförderung wurden zudem Mängel in der 

Barrierefreiheit des Fußwegenetzes und teilweise fehlende Querungsmöglichkeiten festgestellt. Die 

Radwege in der Gemeinde verlaufen überwiegend auf Gehwegen, als Mischverkehr zur gemeinsamen 

Nutzung mit zu Fuß Gehenden.  

 
8 Metropolregion Hamburg/Kreis Dithmarschen: Vierter Regionaler Nahverkehrsplan 2019-2023 
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2 Ziele für die energetische Quartiersentwicklung im Ortskern 

Tellingstedt 

2.1 Ziele der Bundes- und Landesebene 

Die Umsetzung des energetischen Quartierskonzepts für den Ortskern der Gemeinde Tellingstedt 

leistet einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen von Bund und Land Schleswig-Holstein. Grundlage und 

Rahmen der nationalen Klimaschutzbemühungen bildet das 2015 in Paris geschlossene internationale 

auf 1,5°C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Damit wurde die erste umfassende 

und rechtsverbindliche Klimaschutzvereinbarung beschlossen9. Aus dieser internationalen 

Verpflichtung leiten sich in der Folge die Ziele der Bundesgesetzgebung ab. 2019 wurde das Bundes-

Klimaschutzgesetz (KSG) beschlossen, das für 2030 das Ziel einer Treibhausgasreduktion von 55 % 

(im Vergleich zu 1990) formulierte. Bis 2050 wurde die Klimaneutralität angestrebt. Diese Zielvorgaben 

wurden im Jahr 2021 vom Bundesverfassungsgericht als ver

und zukünftige Generationen in ihren Freiheitsrechten verletzt werden10. In der Folge hat die 

Bundesregierung die bundesdeutschen Klimaschutzziele im August 2021 verschärft. Damit sind nun 

diese Ziele auf Bundesebene verpflichtend: 

1. Reduktion der Treibhausgasemissionen um 65 % bis 2030 und um 88 % bis 2040 (im 

Vergleich zum Jahr 1990), 

2. Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045 sowie 

3. Negative Treibhausgasemissionen nach 2050. 

Das Land Schleswig-Holstein hat sein Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) Ende 2021 

novelliert11. Mit den darin formulierten Zielen schließt sich das Land den auf Bundesebene formulierten 

Klimaschutzzielen an.  

Die Reduktion der THG-Emissionen im Gebäudesektor ist von zentraler Bedeutung für das Erreichen 

gesamtdeutscher Klimaschutzziele. Die Reduktion des Wärmeverbrauchs des Gebäudebestands 

durch Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung hat hier höchste Priorität. Zudem muss 

spätestens im Jahr 2045 nahezu keine Wärme mehr aus Gas und Öl erzeugt werden. Aufgrund der 

Lebensdauer von Heizungsanlagen von mehr als 20 Jahren müssen bereits heute 

Wärmeerzeugungsanlagen eingebaut werden, die auf erneuerbaren Energien basieren.12  

  

 
9 Beschluss der Pariser Klimakonferenz (COP 21) im Jahr 2015 
10 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 
11 Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein (EWKG) vom 7. März 2017 in der Fassung vom 

02.12.2021  
12 Hintergrundpapier zur Gebäudestrategie Klimaneutralität 2045 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=EWKSG+SH+%C2%A7+1&psml=bsshoprod.psml&max=true
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Klimaschutz/gebaeudestrategie-klimaneutralitaet-2045.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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2.2 Ziele der Gemeinde Tellingstedt 

Das energetische Quartierskonzept entwickelt Maßnahmen für den Ortskern der Gemeinde Tellingstedt, 

welche die oben skizzierten Klimaschutzziele der Bundes- und Landesebene unterstützen. Konkret zielt 

die Umsetzung des Konzepts darauf ab: 

¶ Ansätze zur Erhöhung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energieerzeugung in die Ortskern- 

und Gemeindeentwicklung zu integrieren, 

¶ Die Sanierungsquote und Sanierungstiefe von öffentlichen und privaten Gebäuden im Quartier zu 

erhöhen, 

¶ Private Gebäudeeigentümer:innen bei der energetischen Gebäudesanierung zu unterstützen sowie 

¶ Klimafreundliche Mobilitätsangebote als Alternativen zum privaten Pkw zu stärken. 

Durch die Umsetzung der in Kapitel 4 beschriebenen Maßnahmen soll im Quartier eine Einsparung von 

THG-Emissionen in Höhe von mindestens 1.430 t CO2e erreicht werden. Für die Kontrolle der Zieler-

reichung werden die entwickelten Indikatoren und Meilensteine genutzt (siehe Maßnahmensteckbriefe 

in Kapitel 4 und Kapitel 5). 
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3 Potenziale & Handlungsansätze  

3.1 Energetische Gebäudesanierung & Energieeffizienz 

Energetische Potenziale von Nachbarschaften  

Der Ortskern der Gemeinde Tellingstedt lässt sich in unterschiedliche energetische Quartierstypen13 

unterscheiden, die jeweils unterschiedliche Potenziale für die Steigerung von Energieeffizienz und er-

neuerbarer Energieerzeugung aufweisen (siehe unten). Grundlage für die Einteilung in energetische 

Quartierstypen bilden Siedlungsstruktur, Bebauung und Nutzungen von Gebäuden. Damit wird die 

Perspektive weg vom Einzelgebäude auf die Potenziale von Nachbarschaften gelegt. Die Ebene der 

Nachbarschaft eignet sich, um Bürger:innen anzusprechen und spezifische Potenziale für mehr 

Energieeffizienz und erneuerbare Energieerzeugung zu realisieren. Wie dies im Rahmen der Umsetzung 

erfolgen kann, zeigt Abbildung 20 und wird in Maßnahmen E.2 und E.5 (siehe Kapitel 4) beschrieben. 

Diese zielen darauf ab, jeweils die Gebäudeeigentümer:innen in verschiedenen Nachbarschaften anzu-

sprechen und bei der Maßnahmenentwicklung und -umsetzung für das eigene Gebäude zu unter-

stützen.  

Abbildung 18 zeigt in der Übersicht, wo sich die vier energetischen Quartierstypen wiederfinden. 

 

Abbildung 18: Energetische Quartierstypen im Ortskern Tellingstedt 

 
13 Grundlage: Hegger, M. & Dettmar, J. (2014): Energetische Stadtraumtypen. Strukturelle und energetische Kennwerte von 
Stadträumen 
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Abbildung 19: Potenziale und Beispiele energetischer Quartierstypen im Ortskern der Gemeinde Tellingstedt 
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3.2 Leitungsgebundene Wärmeversorgung 

Kriterien & Vorgehen für die Bewertung des Wärmenetzpotenzials von Nachbarschaften 

Die Bewertung der Nachbarschaften im Ortskern Tellingstedt in Hinblick auf ihre Eignung für eine lei-

tungsfähige Wärmeversorgung erfolgt in zwei Schritten. Grundlagen bilden die Wärmedichte (siehe 

Abbildung 12) und die energetischen Quartierstypen (siehe Abbildung 19), die bereits erste Rück-

schlüsse auf Energieeffizienzpotenziale und Möglichkeiten zur erneuerbaren Wärmeversorgung erlau-

ben. 

Im ersten Schritt werden raumbezogene Eignungskriterien auf alle Nachbarschaften im Quartier ange-

wandt, um das Potenzial für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung zu bewerten. Diese Kriterien 

umfassen: 

¶ Die langfristig realisierbare Wärmeliniendichte von mindestens 1,3 bis 1,5 MWh pro Trassenmeter 

und Jahr für den Zeithorizont 2030-2045, 

¶ Die Möglichkeit, zentrale Wärmequellen günstig in räumlicher Nähe erschließen zu können (Wärme 

aus Abwasser, Seewasser, Abwärme, Erdwärme, Biomasse), 

¶ Die Homogenität der Systemtemperaturen der potenziell anzuschließenden Gebäude (d. h. die 

Möglichkeit, die Systemtemperaturen aller anzuschließenden Gebäude auf ungefähr 55°C oder 

weniger zu reduzieren in Abhängigkeit von Bebauung und Nutzung), 

¶ Die Homogenität des Trinkwarmwasserverbrauchs der potenziell anzuschließenden Gebäude (in 

Abhängigkeit von Bebauung und Nutzung). 

Werden diese vier Kriterien auf das gesamte Gebiet des Quartierskonzepts angewandt, können in der 

Folge Nachbarschaften in Hinblick auf ihre Eignung für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung be-

wertet werden. Als Ergebnis werden drei Typen von Eignungsquartieren unterschieden: 

1) Gebiet für dezentrale Wärmeversorgung: In diesen Nachbarschaften stellt die energieeffiziente 

Versorgung einzelner Gebäude mit individuellen Wärmeerzeugungsanlagen die klima- und kosten-

günstigste Lösung für Eigentümer:innen dar.  

2) Wärmenetzneubaugebiet: In diesen Nachbarschaften stellt die leitungsgebundene Wärmeversor-

gung die klima- und kostengünstigste Lösung für die Eigentümer:innen dar. 

3) Prüfgebiet - Wärmenetzerweiterung: In diesen Nachbarschaften sind auf der Grundlage einer 

ersten Potenzialanalyse sowohl leitungsgebundene Wärmeversorgungslösungen als auch die indi-

viduelle Wärmeversorgung einzelner Gebäude klimafreundlich möglich. 

Im zweiten Schritt der Eignungsprüfung werden individuelle bzw. personenbezogene Eignungskriterien 

(in Wärmenetzpotenzialgebieten) berücksichtigt. Diese umfassen: 

¶ Das Vorhandensein eines leistungsfähigen und kooperations- und umsetzungswilligen Investors 

oder Betreibers eines zukünftigen Wärmenetzes, 

¶ Die Akzeptanz der höheren Betriebskosten eines Wärmenetzes zugunsten individuell geringerer 

Investitionskosten (im eigenen Gebäude) durch die Eigentümer:innen, 

¶ Die Akzeptanz von Wärme als Dienstleistung durch die Eigentümer:innen privater Gebäude. 

Aufgrund des hohen Aufwands, die Akzeptanz zahlreicher Eigentümer:innen für leitungsgebundene 

Wärmeversorgungslösungen (persönlich) zu erfragen, werden die personenbezogenen Eignungs-

kriterien in identifizierten Wärmenetzpotenzialgebieten im Rahmen des Sanierungsmanagements über-

prüft (siehe Maßnahme E.5). Dafür werden verschiedene Informations- und Beratungsformate in den 

Quartieren umgesetzt (siehe Abbildung 20). 
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3.2.1 Wärmeliniendichte 

Abbildung 21 zeigt die Wärmeliniendichte für das Gesamtquartier im Jahr 2023 in kWh pro Trassen-

meter und Jahr. Grundlage bilden die korrigierten Wärmebedarfe vor dem Hintergrund des in Begeh-

ungen aufgenommenen Baujahrs und Sanierungszustands der Gebäude. 

Für die Bewertung der Wärmenetzpotenziale muss berücksichtigt werden, dass hierfür nicht die aktu-

elle, sondern die zukünftige Wärmeliniendichte ausschlaggebend ist. Bei Realisierungszeiträumen eines 

Wärmenetzes von 5 bis 10 Jahren und einer Lebensdauer von mindestens 20 Jahren ist die Wärme-

liniendichte im Zeitraum ab ungefähr 2030 entscheidend. Energetische Sanierungsmaßnahmen in Be-

standsgebäuden können hier dazu führen, dass die Wärmebedarfe so weit reduziert werden, dass in 5 

bis 10 Jahren in diesen Nachbarschaften ein Wärmenetz nicht mehr klimafreundlich und kosteneffizient 

umgesetzt werden kann. 

Abbildung 22 und Abbildung 23 zeigt die Entwicklung der zukünftigen Wärmeliniendichte in den Wärme-

netzneubaugebieten für die Jahre 2030 und 2040. Für eine Abschätzung der zukünftigen Wärme-

bedarfe wurden diese Annahmen getroffen: 

¶ 1 % aller vor 1996 erbauten Gebäude werden pro Jahr umfassend energetisch saniert. Für die 

sanierten Gebäude wird jeweils eine Reduktion des Energieverbrauchs um 70 % erreicht. 

Abbildung 20: Aktivitäten zur Information und Beteiligung von Gebäudeeigentümer:innen in Wärmenetzneubaugebieten (links) und 
Gebieten für dezentrale Wärmeversorgung (rechts) 
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¶ Gebäude, die denkmalgeschützt oder ortsbildprägend sind, werden nicht umfassend saniert. Eine 

umfassende Sanierung inklusive Dämmung der Gebäudehülle ist bei diesen Gebäuden nicht oder 

nur mit hohem Aufwand möglich. Daher wird für diese Gebäude angenommen, dass sich der 

Wärmeenergiebedarf nicht stark verändert. 

¶ Gebäude, die zum jetzigen Zeitpunkt bereits umfassend saniert sind, verändern sich in ihrem 

Wärmeenergiebedarf nicht. 

 

Abbildung 21: Wärmeliniendichte im Jahr 2023 bei einer angenommenen Anschlussquote von 60 % 






















































































































































